
Kommune Erschwernisse und etwaige Vorgaben zum Umgang mit Erschwernissen Besonderheiten, die bei Abfuhr zu beachten sind

Hasselroth
In der Anlage A2.1 ist der Außenbereich der Kommune Hasselroth aufgeführt. 

Die Anlage A2.1 hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

In einzelnen Bereichen, insbesondere in Altstadtlagen sowie in neueren 

Wohngebieten, weisen die Straßen teilweise geringe Breiten auf. Bereits 

geringfügige Abweichungen beim ordnungsgemäßen Parken sowie unzulässig 

abgestellte Fahrzeuge können die Durchfahrt von Abfallsammelfahrzeugen 

einschränken oder verhindern.

Besonders zu beachten sind unter anderem folgende Straßen beziehungsweise 

Bereiche, in denen die Befahrbarkeit für größere Sammelfahrzeuge 

eingeschränkt sein kann:

– Stadtteil Ostheim: Sepp-Herberger-Straße, Anfahrt vorzugsweise außerhalb 

der Hauptverkehrszeiten.

– Stadtteil Windecken: Schlossbergstraße, aufgrund der Kombination aus 

geringer Straßenbreite und starker Steigung nur eingeschränkt für 

Großfahrzeuge geeignet.

– Stadtteil Windecken: Bereich um den Marktplatz (historischer Ortskern) mit 

engen Straßenquerschnitten und zulässigem Parken im öffentlichen 

Straßenraum.

Im Stadtgebiet gibt es viele Ringstraßen und daran anschließenden 

Stichstraßen, die bei der Tourenplanung entsprechend zu berücksichtigen sind.

In Einzelfällen befinden sich Abfallbehälter in Stich- oder Sackgassen, die mit 

herkömmlichen 3-Achs-Sammelfahrzeugen nicht befahren werden können (z. B. 

aufgrund fehlender Wendemöglichkeiten). In solchen Fällen sind die 

Abfallbehälter durch den AN an eine für das Sammelfahrzeug erreichbare Stelle 

zu verbringen und dort zu entleeren beziehungsweise in das Sammelfahrzeug zu 

überführen.

Alternativ kann die Einsammlung mit geeigneten kleineren Fahrzeugen (z. B. 

Zweiachsern) erfolgen, sofern dies aufgrund der örtlichen Gegebenheiten 

erforderlich ist.

An folgenden Stellen sind Sammelplätze eingerichtet:

- Grüner Weg (Weg sehr eng, deshalb stehen die Tonnen zu den Einfahrten 

Gartenstraße und Johannesweg)

- Am Nidderfeld (1-95)

- Wetterauer Straße 30 a-e Privatstraße

- Castellring 2-18, 20-36, 38-52, 64a-54, 82-66, 57-67, 69-79,81-91,93-103, 100-

118,84-98,82-66

- Hadrianstraße 2,4,6 und 8-12, 27-35, 3-21

- Am Hüpper Nr. 30-42 + 44-58 Privatstraße

- Stettiner Straße 1 – 8 (Tonnen stehen zur Einfahrt Danziger und neben 

Hausnummer 5 bei der Stettiner Straße). Stettiner Straße wird ab Hausnummer 1 

a und 1b sehr eng für die großen Fahrzeuge. 

- Zum Junkernwald 6a (für Nr. 6a-6h, 4a - 4j & Im Wiesengrund 3a - 3d)

- Berggasse

In der Anlage A2.2 sind Straßen mit Erschwernissen aus der Kommune 

Nidderau aufgeführt. Die Anlage A2.2 hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

In der Anlage A2.3 sind außenliegende Höfe aus der Kommune Nidderau 

aufgeführt. Die Anlage A2.3 hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Der Anlage A2.4 kann das Straßenverzeichnis der Kommune Nidderau 

entnommen werden. Die Anlage A2.4 hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
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